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2. Satzung 
 

zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Langelsheim vom 04.11.2021 
 

 
Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), hat der Rat der Stadt Langelsheim in seiner Sitzung am 25.09.2025 
folgende 2. Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

I. 
 

In §4 Absatz 2 Buchstabe d der Hauptsatzung der Stadt Langelsheim wird die Zahl „9“ durch die Zahl „7“ 
ersetzt.  
 
 

II. 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.11.2026 in Kraft. 
 
Langelsheim, 26.09.2025 
 
 
 
 
 
Ingo Henze 
Bürgermeister 
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5. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Langelsheim über die Erhebung von Beiträ-

gen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung 
-Wasserabgabensatzung 2009- 

 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 
Nr.3), in Verbindung mit den §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fas-
sung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Langelsheim in seiner Sitzung am 27.11.2025 folgende Änderung der Wasser-
abgabensatzung beschlossen: 

I. 
Die Satzung der Stadt Langelsheim über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 
Wasserversorgung (Wasserabgabensatzung 2009) vom 04.12.2008, zuletzt geändert durch die 4. Änderungssat-
zung vom 30.11.2023, wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 (1) erhält folgende Fassung: 
Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage beträgt 
Nettobeitrag je m² 4,73 € 
zuzüglich 7 % Umsatzsteuer 0,33 € 
Bruttobeitrag je m² 5,06 € 
 
§ 5 (3) wird gestrichen. 
 
§ 13 (1) erhält folgende Fassung: 
Die monatliche Zählergebühr beträgt je eingebautem Wasserzähler mit einer Zählergröße 
 Nettogebühr          zuzügl. 7 %           Bruttogebühr 
                             Umsatzsteuer 
Haushalts- und Großwasserzähler 
QN 1,5 bis 6 Q3-2,5 bis Q3-10 8,00 € 0,56 € 8,56 € 
QN 10 Q3-16 16,00 € 1,12 € 17,12 € 
QN 15 bis 60 Q3-25 bis Q3-100 64,00 € 4,48 € 68,48 € 
 
Verbundzähler 
QN 15 Q3-25 120,00 € 8,40 € 128,40 € 
QN 25 Q3-40 125,00 € 8,75 € 133,75 € 
QN 40 Q3-63 144,00 € 10,08 € 154,08 € 
QN 60 Q3-100 198,00 € 13,86 € 211,86 € 
 
 
§ 13 (2) erhält folgende Fassung: 
Die Verbrauchsgebühr beträgt für jeden m³ Wasser   
Nettogebühr 1,83 € 
zuzüglich 7 % Umsatzsteuer 0,13 €  
Bruttogebühr 1,96 €  
 
§ 13 (3) wird gestrichen. 
 
§ 14 (4) erhält folgende Fassung: 
Die Kosten für das Ausleihen und Betreiben der Einrichtungen der Wasserentnahme sind der Stadt zu ersetzen. 
Die Gebühr richtet sich nach der Überlassungsdauer. Sie beträgt: 
pro Tag Nettogebühr 1,00 € 
zuzüglich 7 % Umsatzsteuer 0,07 € 
pro Tag Bruttogebühr 1,07 € 
 
Unabhängig von der Ausleihungsdauer wird je Ausleihe eine Gebühr für mindestens 10 Tage festgesetzt. 
Vor Aushändigung des Standrohres ist eine Sicherheitsleistung von 250,00 € zu hinterlegen. 
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Die Gebühr und die Sicherheitsleistung werden nicht erhoben bei örtlichen Veranstaltungen, die der Jugendförde-
rung und dem örtlichen Gemeinschaftssinn dienen. 
 
§ 14 (6) wird gestrichen. 
 
§ 19 (4) wird gestrichen. 
 
§ 21 erhält folgende Fassung: 
Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Be-
seitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung der Hausanschlüsse an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
(§ 13 Abs. 2 Wasserversorgungssatzung) in der tatsächlichen Höhe zu erstatten. §§ 6, 8 und 10 gelten entspre-
chend. Der Erstattungs-anspruch entsteht mit der Beendigung der Maßnahme. 
 
 
 

II. 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Langelsheim, 27.11.2025 
 
Stadt Langelsheim 
 
 
Ingo Henze 
Bürgermeister 
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Hundesteuersatzung der Stadt Langelsheim 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) i. d. F. vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29.Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), i. V. m. den §§ 2 und 3 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.September 2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt 
Langelsheim am 27.11.2025 folgende Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersat-
zung) beschlossen:  
 

Genderhinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Satzung bei Personenbezeichnungen die männliche 
Form verwendet. Die Bezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Ge-
schlechter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wer-
tung. 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch natürliche Personen 
im Stadtgebiet. Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass 
der Hund älter als drei Monate ist.  
 

§ 2 
An- und Abmeldepflichten 

 
(1)  Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn unabhängig von dem Bestehen 

einer Steuerpflicht binnen vierzehn Tagen bei der Stadt Langelsheim schriftlich anzumelden. Hier-
bei ist Herkunft, Alter/Wurftag, Geschlecht, Rasse, Anschaffungstag bzw. Zuzugsdatum und Chip-
nummer des Hundes unter Vorlage geeigneter Nachweise anzugeben. Bei der Anmeldung des 
Hundes ist mit anzuzeigen, ob weitere Hunde in dem Haushalt gehalten werden. Neugeborene 
Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist 
beginnt im Falle des § 3 Absatz 1 Satz 2 und 3 nach Ablauf des zweiten Monats.  

(2)  Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat ihn innerhalb von vierzehn Tagen, nachdem er ihn ver-
äußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhandengekommen oder gestorben ist 
oder nachdem der Halter aus der Stadt weggezogen ist, bei der Stadt Langelsheim schriftlich ab-
zumelden. Ein Nachweis über den Abmeldegrund ist vorzulegen. Im Falle der Veräußerung des 
Hundes sind bei der Abmeldung, die Rasse, Chipnummer und Name des Hundes sowie Name und 
Anschrift des Erwerbers anzugeben. 

 
§ 3 

Steuerpflicht, Haftung 
(1)  Der Steuerpflicht unterliegt, wer einen oder mehrere Hunde in seinem Haushalt oder seiner Woh-

nungs- oder Wirtschaftsgemeinschaft aufgenommen hat (Hundehalter). Als Halter des Hundes gilt 
ferner, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anler-
nen hält. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf 
Probe oder das Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet und nicht nachgewiesen 
werden kann, dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird oder steu-
erfrei gehalten wird.  

 
(2)  Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.  
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(3)  Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuld-
ner. Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer für die Steuer.  

(4) Hunde, die ausschließlich zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken gehalten werden, müssen 
angemeldet werden, unterliegen aber nicht der Steuerpflicht. Der gewerbliche oder berufliche 
Zweck ist im Einzelfall nachzuweisen. 

 
§ 4 

Steuermaßstab und Steuersätze 
(1)  Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich: 

a) für den ersten Hund    78,00 €  
b) für den zweiten Hund  126,00 € 
c) für jeden weiteren Hund  168,00 €  
 

(2)  Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der 
gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 6), gelten als 
erste Hunde.  

 
§ 5  

Steuerfreiheit, Steuerbefreiung 
 

(1)  Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet aufhalten, ist das Halten derje-
nigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer Stadt oder 
Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten.  

 
(2)  Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von  

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unter-
haltskosten ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden. 

2.  Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von be-
stätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feld-
schutz erforderlichen Anzahl;  

3.  Sanitäts- oder Rettungshunden, die in anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten ver-
wendet werden und die die dafür vorgesehene Prüfung abgelegt haben. Die Ablegung der 
Prüfung ist durch das Vorlegen des Prüfungszeugnisses nachzuweisen.  

4.  Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, gehörloser oder hilfloser Personen unent-
behrlich sind. Das sind insbesondere solche Personen, die einen Schwerbehindertenaus-
weis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „GL“ oder „H“ besitzen. Die Steuerbefreiung kann 
von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden;  

5.  Diensthunde nach ihrem Dienstende, soweit sie bei ihrem Hundeführer verbleiben;  
6.  Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwendet werden, in der 

benötigten Anzahl.  
 

§ 6 
Steuerermäßigung 

 
Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von  
a)  einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächsten bewohn-

ten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen;  
b)  Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden, sowie in Ausbildung befindliche Jagdgebrauchshunde bis zu einem Höchstalter von ein-
einhalb Jahren, wenn sie nicht von Personen nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 gehalten werden. 
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§ 7 
Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und Steuerbefreiung 

 
(1)  Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn  

1. die Hunde für den angegebenen Zweck hinlänglich geeignet sind; 
2. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 
vorhanden sind;  
 

(2)  Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an 
gewährt, in dem der Antrag der Stadt Langelsheim zugegangen ist. 

 
(3)  Dem Antrag sind die Unterlagen beizufügen, welche für die Prüfung der Befreiungs-voraussetzun-

gen erforderlich sind. Werden diese Unterlagen auch nach gesonderter Aufforderung nicht inner-
halb der gesetzten Frist nachgereicht, so ist der Antrag abzulehnen.  

 
(4)  Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung weg, so ist dies bin-

nen vierzehn Tagen anzuzeigen.  
 
 

§ 8 
Erhebungszeitraum, Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

 
(1)  Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt; Steuerjahr ist das Kalenderjahr. In den Fällen der 

Absätze 2 bis 4 wird die Steuer anteilig erhoben.  
 
(2)  Die Steuer entsteht mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem ein Hund im Sinne 

von § 3 aufgenommen worden ist; frühestens mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat 
folgt, an dem der Hund drei Monate alt geworden ist.  

 
(3)  Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt, 

gestorben ist oder der Halter wegzieht.  
 
(4)  Bei Zuzug entsteht die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat des Zuzugs 

folgt. 
 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

 
(1)  Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres 

fällig. In den Fällen des § 8 Abs. 2 und 4 ist ein nach Satz 1 fälliger Teilbetrag innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides zu entrichten.  

 
(2) Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01.07. eines jeden Jahres erfolgen. Der Antrag 

ist spätestens bis zum 30. September für das Folgejahr zu stellen. Die jährliche Zahlungsweise 
bleibt maßgebend, bis sie schriftlich widerrufen wird. Ein Widerruf ist spätestens bis zum 30. Sep-
tember für das Folgejahr möglich.  

 
(3)  Die Hundesteuer wird durch Bescheid festgesetzt. Der Steuerfestsetzungsbescheid gilt solange 

auch für künftige Zeiträume, bis dieser durch einen neuen Bescheid ersetzt wird.  
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§ 10 
Melde- und Auskunftspflichten 

 
Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 3 aufgenommen hat, ist verpflichtet, der Stadt Langels-
heim die zur Feststellung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen Sachverhaltes erfor-
derlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten 
nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch andere Personen, insbesondere Grund-
stückseigentümer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der Stadt Langelsheim auf Nachfrage über die auf 
dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter 
Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i. V. m. § 93 AO). 
 
 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG in seiner jeweils gültigen Fassung handelt, 

wer vorsätzlich oder leichtfertig 

• entgegen § 2 Absatz 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen vierzehn Tagen schriftlich bei 

der Stadt Langelsheim anzeigt 

• entgegen § 2 Absatz 1 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht wahrheitsgemäß erteilt 

• entgegen § 2 Absatz 2 das Ende der Hundehaltung nicht binnen vierzehn Tagen bei der Stadt 

Langelsheim schriftlich anzeigt und die Daten zum neuen Besitzer nicht oder falsch angibt   

• entgegen § 3 Absatz 1 den Aufenthalt des Hundes/der Hunde über zwei Monate im Stadtgebiet 

Langelsheim nicht binnen einer Woche anzeigt 

• entgegen § 7 Absatz 4 den Wegfall der Voraussetzung für eine Steuerbefreiung oder Steuerer-

mäßigung nicht innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich bei der Stadt Langelsheim anzeigt 

• entgegen § 10 seinen Melde- und Auskunftspflichten nicht nachkommt 

(2)   Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 12 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuern im Rahmen der Veranlagung nach 
dieser Satzung ist die Erhebung personenbezogener Daten gemäß den  
§§ 3, 5 Absatz 1 Satz 1, i. V. m. § 6 Absatz 1 und 2 und § 9 des Niedersächsischen Datenschutzgeset-
zes bei der Stadt Langelsheim - Bauamt, Ordnungsamt und Finanzverwaltung - zulässig. Soweit zur Ver-
anlagung zu Steuern nach dieser Satzung erforderlich, dürfen auch weitere bei den in Satz 1 genannten 
Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten erhoben werden. Die Daten dürfen von der daten-
verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet wer-
den.  
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 02.12.2021 au-
ßer Kraft. 
 
Langelsheim, 27.11.2025  
Der Bürgermeister  
 
Ingo Henze  
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5. Änderung der Jugend- und Sportförderrichtlinie 
 

Der Rat der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 27.11.2025 folgende Richtlinie zur Änderung der 
Jugend- und Sportförderrichtlinie beschlossen: 
 

I. 
 

§ 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Im Rahmen der allgemeinen Jugendgruppenförderung wird den Jugendgruppen und Jugendabteilungen 
der Vereine zur Förderung der Jugendarbeit ein jährlicher Zuschuss für jedes jugendliche Mitglied bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr in Höhe von je 11,00 €, mindestens jedoch 110,00 €, gewährt. 
 

 
II. 
 

§ 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
Es werden jährlich für die Unterhaltung nachfolgende Zuschüsse gewährt: 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
III. 

 
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Langelsheim, 27.11.2025 
 
 
 
 
Ingo Henze 
Bürgermeister 
  

a) für Umkleidegebäude mit sanitären Anlagen, pauschal 1.500,00 € 
b) abweichend von a) für Umkleidegebäude mit sanitären Anlagen,  
    pauschal  
    soweit durch Benutzung der Außensportanlage gleichzeitig  
    sanitäre Anlagen der Stadt Langelsheim kostenlos in Anspruch  
    genommen werden 

 
500,00 € 

c) für Jugend- und Versammlungsräume bis 40 m² Grundfläche 300,00 € 
d) für Jugend- und Versammlungsräume über 40 m² Grundfläche 600,00 € 
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Vergnügungssteuersatzung der Stadt Langelsheim 
 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
i. d. F. vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29.Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), i. V. m. den §§ 2 und 3 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) in der Fassung vom  20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom  22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Langelsheim 
am 27.11.2025 folgende Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersat-
zung) beschlossen:  
 
 

Genderhinweis 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Satzung bei Personenbezeichnungen die männliche 
Form verwendet. Die Bezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Ge-
schlechter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wer-
tung. 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Die Stadt Langelsheim erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden im Gebiet der Stadt durchgeführten 
Veranstaltungen gewerblicher Art: 
 
1. Veranstaltungen von Schönheitstänzen (z. B. Striptease, Peepshows, Tabledance), Schaustellun-

gen von Personen und Darbietungen ähnlicher Art; 
 

2. Catcher-, Ringkampf- und Boxkampfveranstaltungen, wenn Personen auftreten, die solche Kämpfe 
berufs- oder gewerbsmäßig ausführen; 

 
3. Vorführungen von Filmen - unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe - die nicht 

von der obersten Landesbehörde nach den §§ 11, 12 und 14 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) 
vom 23.07.2002 (BGBl. I 2002 S. 2730), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 6. Mai 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149), gekennzeichnet worden sind; 

 
4. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos oder ähnlichen Einrichtun-

gen, soweit nicht von Nr. 6 erfasst, 
 
5. die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Warenspiel und 

Unterhaltungsapparaten, -geräten und -automaten einschließlich der Apparate, Geräte und Automa-
ten zur Ausspielung von Geld- und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unter-
nehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hinaus von allen Spielgerä-
ten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, sowie Musikautomaten an allen anderen Aufstellorten, soweit 
sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, sowie die entgeltliche Nutzung von Spiel-
hallen und -räumen für gruppenspezifische Spielarten (z.B. Lasertag, Escape Rooms); 

 
6. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten in Spielhallen, 

ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO und an allen anderen Aufstellorten, soweit sie 
der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das Spiel am Einzelgerät oder durch Ver-
netzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) oder im Internet ermöglichen. 
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§ 2 
Steuerbefreite Veranstaltungen 

 
(1) Von der Steuer befreit sind: 
 
1. Veranstaltungen, die von kulturellen Organisationen oder Filmklubs durchgeführt werden, wenn der 

Zweck der Veranstaltung ausschließlich in der Darstellung kultureller, wissenschaftlicher oder künst-
lerischer Bildungsfragen und in der Diskussion oder Belehrung darüber besteht. 
 

2. Veranstaltungen, bei denen überwiegend Filme vorgeführt werden, die 
a) von der von den Ländern für das Bundesgebiet gebildeten Bewertungsstelle als „wertvoll“ 

oder „besonders wertvoll“ anerkannt worden sind oder 
b) von Bund, Ländern, Gemeinden oder der Filmförderungsanstalt (Körperschaft des öffentli-

chen Rechts) gefördert worden sind.  
Das Gleiche gilt für das Vorführen von Aufzeichnungen dieser Filme auf anderen Datenträgern. 

 
3. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Vereinen, deren Ver-

einszweck die Jugendpflege, der Jugendschutz, die Leibeserziehung, die Kulturpflege, die Heimat-
pflege, die Landschaftspflege, die Pflege des Brauchtums, die Berufsertüchtigung ist oder die nicht 
der gewerbsmäßigen Pflege der Unterhaltung und Geselligkeit oder die politischen, wissenschaftli-
chen, sozialen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. 
 

4. Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien, politischen Gruppierungen und Organi-
sationen sowie von Religionsgemeinschaften, des öffentlichen Rechts oder ihre Organe. 

 
5. Veranstaltungen, deren Überschuss vollständig und unmittelbar zu gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung verwendet oder gespen-
det wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 12 angegeben worden ist und der verwendete 
oder gespendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht. 

 
6. Veranstaltungen auf Schützen-, Volks-, Garten-, Straßenfesten oder ähnlichen Festen. 

 
7. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April bis 02. Mai aus Anlass des 1. Mai von politischen oder 

gewerkschaftlichen Organisationen, von Behörden oder von Betrieben durchgeführt werden. 
 

(2) Durch Vereine und Einrichtungen, die die in § 2 Abs. 1 Nr. 3 genannten Zwecke verwirklichen und bei 
Veranstaltungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 ist die Steuerfreiheit durch die Vorlage des Körperschaftsteuer-
freistellungsbescheides zu belegen. 
 
 

§ 3 
Steuerschuldner 

 
(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung. 
 
(2) Steuerschuldner ist bei Spielgeräten i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 derjenige, dem die Einnahmen zufließen. 
 
(3) Steuerschuldner sind auch 
 
1. der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6 aufgestellt sind, 

wenn er für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder einen sonstigen Vorteil erhält; 
 
2. der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte i. S. von § 1 Nrn. 5 und 6; 
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3. der Besitzer der Räume oder Grundstücke, in denen die Veranstaltung stattfindet, wenn er im Rah-
men der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft oder unmittelbar an den Einnahmen oder 
dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

 
(4) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner in Sinne des § 44 der Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 11 
Abs. 1 Nr. 2 b NKAG. 
 
 

§ 4 
Erhebungsformen 

 
(1) Die Steuer wird erhoben als 
 

- Kartensteuer, 
- Steuer nach der Veranstaltungsfläche, 
- Steuer nach der Roheinnahme, 
- Spielgerätesteuer. 

 
(2) Als Kartensteuer wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 3 erhoben, wenn die Teil-
nahme an der Veranstaltung von dem Erwerb von Eintrittskarten oder sonstigen Ausweisen abhängig ist. 
 
(3) Als Steuer nach der Veranstaltungsfläche wird die Steuer bei Veranstaltungen nach § 1  
Nr. 1 und 2 erhoben, sofern die Voraussetzungen für die Kartensteuer nicht gegeben sind. 
 
(4) Als Steuer nach der Roheinnahme wird die Steuer erhoben bei Vorführungen von Filmen nach § 1 Nr. 
3 in Kabinen und ähnlichen Einrichtungen und bei Veranstaltungen nach § 1  
Nr. 4. 
 
(5) Als Spielgerätesteuer wird die Steuer in den Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 erhoben. 
 
 

§ 5 
Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt in den Fällen des § 1 Nrn. 1 bis 3 mit Beginn der Veranstaltung, in den Fällen 
des § 1 Nrn. 5 und 6 mit der Inbetriebnahme eines Spielgerätes an einem der in § 1 Nrn. 4, 5 und 6 
genannten Aufstellorte. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 bis 3 mit Beendigung der Veranstaltung, 
bei Spielgeräten nach § 1 Nr. 4, 5 und 6, wenn das Spielgerät außer Betrieb gesetzt wird. 
 
 
 

§ 6 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bemessungsgrundlage bei der Kartensteuer (§ 4 Abs. 2) ist grundsätzlich die Summe aller auf den 
ausgegebenen Karten oder sonstigen Ausweisen angegebenen Preise. An die Stelle des Kartenpreises 
tritt das tatsächliche Entgelt, wenn dieses nachweisbar höher oder niedriger oder auf der Karte nicht an-
gegeben ist. 
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(2) Entgelt i. S. von Absatz 1 ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der Veranstaltung ge-
fordert wird. Zum Entgelt gehören auch eine etwa gesondert geforderte Steuer oder die Vorverkaufsge-
bühr. Die in einem Entgelt enthaltenen Beträge für Speisen, Getränke und sonstige Zugaben bleiben au-
ßer Ansatz. 
 
(3) Bei der Besteuerung nach § 4 Abs. 3 ist Bemessungsgrundlage die Veranstaltungsfläche. Dazu ge-
hören die für die Vorführung und Zuschauer bestimmten Flächen einschließlich der Ränge, Logen und 
Galerien, Wandelgänge und Erfrischungsräume, nicht dagegen die Bühnen- und Kassenräume, die Klei-
derablage und die Toiletten. Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, so sind von 
den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die Zuschauer bestimmten Flächen ein-
schließlich der dazwischen gelegenen Wege und angrenzenden Veranden, Zelte und ähnliche Einrich-
tungen in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 
 
(4) Bei der Besteuerung nach der Roheinnahme (§ 4 Abs. 4) gilt das gesamte Entgelt, das für die Teil-
nahme an der Veranstaltung gefordert wird, als Bemessungsgrundlage. 
 
(5) Bei der Spielgerätesteuer (§ 4 Abs. 5) ist Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis des einzelnen 
Spielgerätes. 
 
(6) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulationssicheren Zählwer-
ken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse (inklusive der Veränderun-
gen der Röhreninhalte), abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. 
 
(7) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten lückenlos 
und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnum-
mer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch ge-
zählte Kasse, Röhreninhalte. 
 
(8) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die unabhän-
gig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig bespielt werden kön-
nen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät. 
 
 

§ 7 
Steuersätze 

 
(1) Bei der Kartensteuer und der Steuer nach der Roheinnahme beträgt der Steuersatz 
 

bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 bis 3 20 v. H. 
 
der Bemessungsgrundlage. 
 
(2) Bei der Besteuerung nach der Veranstaltungsfläche beträgt der Steuersatz 
 

bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 bis 3 2,00 Euro 
 
pro Veranstaltung für jede angefangenen 10 qm Veranstaltungsfläche. 
 
(3) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 6 Abs. 6 und 7 beträgt der Steuersatz  
20 v. H. des Einspielergebnisses. 
 
(4) Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten beträgt der Steuersatz für jeden angefangenen Kalen-
dermonat und für jedes Gerät bei 
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a) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte zu 
Buchst. c), d) und e)          40,00 Euro 

b) Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind, mit Ausnahme der Geräte 
zu Buchst. c), d) und e)         25,00 Euro 

c) Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, unabhängig vom 
Aufstellort                  1.000,00 Euro 

d) Geräten oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token oder ähnlichen 
Spiel-/Wertmarken bespielt werden können        50,00 Euro 

e) elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten ohne Gewinnmöglichkeit   15,00 Euro 
f) Musikautomaten          10,00 Euro 

 
 

§ 8 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Bei Veranstaltungen i. S. von § 1 Nrn. 1 bis 3 ist Erhebungszeitraum die Zeit vom Beginn bis zum 
Ende der Veranstaltung. 
 
(2) Bei Geräten i. S. von § 1 Nrn. 4, 5 und 6 ist Erhebungszeitraum der Kalendermonat. 
 
(3) Die Stadt Langelsheim kann widerruflich zulassen, dass in den Fällen des Absatzes 1, in denen der 
Steuerschuldner mehrere Veranstaltungen durchführt, auch der Kalendermonat als Erhebungszeitraum 
gilt. 
 
 

§ 9 
Entstehung der Steuerschuld 

 
Die Steuerschuld entsteht im Falle des § 8 Absätze 1 und 3 mit Beginn der Veranstaltung und im Falle 
des § 8 Absatz 2 mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
 
 

§ 10 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Der Steuerschuldner (§ 3) hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraums eine 
Steuererklärung auf einem von der Stadt Langelsheim 
vorgeschriebenen Vordruck einzureichen. 
 
(2) In den Fällen der Besteuerung nach § 4 Abs. 5 handelt es sich bei der Steuererklärung um eine Steu-
eranmeldung i. S. des § 11 NKAG i. V. mit §§ 150, 168 AO. Die unbeanstandete Entgegennahme der 
Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Ein separater Steu-
erbescheid wird in diesem Fall nicht erteilt. 
 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des jeweiligen Erhebungszeitraumes als Aus-
lesetag der elektronisch gezählten Kasse zu Grunde zu legen. 
Für den folgenden Erhebungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des vor-
herigen Erhebungszeitraumes anzuschließen. Der Steueranmeldung im Sinne des Absatz 2 sind die 
Zählwerksausdrucke für den Erhebungszeitraum beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindestens fol-
gende Angaben enthalten: 
 
Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen 
Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte. 
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Die Eintragungen in der Selbsterklärung sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend aufsteigend 
nach Zulassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Vergnügungs-
steuererklärung zu sortieren. 
 
(4) Tritt im Laufe eines Erhebungszeitraums an die Stelle eines Apparates/Automaten ohne Gewinnmög-
lichkeit ein gleichartiger Apparat/Automat, so wird die hierfür festzusetzende Steuer für den Erhebungs-
zeitraum nur einmal erhoben. 
 
(5) In den Fällen der Besteuerung nach § 4 Abs. 2 bis 4 setzt die Stadt Langelsheim die Steuer durch 
schriftlichen Bescheid fest. 
 
(6) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig oder nicht rechtzeitig 
ab, so setzt die Stadt Langelsheim die Steuer durch schriftlichen Bescheid fest; gibt der Steuerschuldner 
seine Steuererklärung nicht vollständig ab, so kann die 
Stadt Langelsheim die Steuer durch schriftlichen Bescheid festsetzen. Dabei kann sie von den Möglich-
keiten der Schätzung der Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach 
den Vorschriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. 
 
 

§ 11 
Fälligkeit 

 
(1) In den Fällen der Besteuerung nach § 4 Abs. 5 hat der Steuerschuldner gleichzeitig mit der Abgabe 
der Steueranmeldung die errechnete Steuer an die Stadtkasse innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes zu entrichten. 
 
(2) Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Be-
kanntgabe des Bescheides zu entrichten.  
 
 

§ 12 
Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten nach § 1 Nr. 4, 5 und 6 hin-
sichtlich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10.Tag des folgenden Kalen-
dermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätena-
men, den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätz-
lich die Zulassungsnummer enthalten. Die Anmeldung gilt für die gesamte Betriebszeit des und eines im 
Austausch an seine Stelle tretenden gleichartigen Gerätes. 
 
(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Veränderung. 
 
(3) Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Apparates/Automaten oder des Austauschgerätes ist 
innerhalb von 5 Tagen zu melden. 
 
(4) Der Steuerschuldner hat Veranstaltungen gemäß § 1 Nrn. 1 bis 3  
bei der Stadt Langelsheim spätestens 10 Werktage vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen. Zur An-
meldung ist auch der Besitzer der dazu benutzten Räume und Grundstücke verpflichtet. 
 
(5) Bei Veranstaltungen desselben Steuerschuldners kann die Stadt Langelsheim eine einmalige Anmel-
dung für mehrere Veranstaltungen als ausreichend anerkennen. 
 
(6) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, ent-
sprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren. 
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§ 13 
Ausgabe von Eintrittskarten 

 
(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufenden Nummern und Steuerstempel versehen sein, die Veranstal-
tung kennzeichnen sowie das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben. 
 
(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Steuerschuldner 
verpflichtet, an alle Personen, denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten oder sonstige Ausweise 
auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmern zu belassen und von diesen den Beauftrag-
ten der Stadt Langelsheim auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
(3) Der Steuerschuldner hat der Stadt Langelsheim vor der Veranstaltung ein Muster der Eintrittskarten 
oder der sonstigen Ausweise vorzulegen, die für die Veranstaltung ausgegeben werden sollen. Die Kar-
ten bzw. Ausweise müssen durch die Stadt Langelsheim genehmigt werden und mit einem Steuerstem-
pel versehen sein. 
 
(4) Über die ausgegebenen Karten bzw. Ausweise hat der Steuerschuldner für jede Veranstaltung einen 
fortlaufenden Nachweis zu führen. Die nicht ausgegebenen Karten sind grundsätzlich zusammen mit der 
Steuererklärung bei der Stadt Langelsheim vorzulegen. 
 
 

§ 14 
Sicherheitsleistung 

 
Die Stadt Langelsheim ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung gem. § 11 Abs. 1 Nr. 5  
Buchst. c) NKAG i. V. m. den §§ 241, 245 AO in Höhe der voraussichtlichen Steuerschuld zu verlangen. 
Eine festgesetzte Sicherheitsleistung ist mit Ablauf von 7 Kalendertagen nach Bekanntgabe oder Zustel-
lung des Bescheides fällig. 
 
 

§ 15 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Stadt Langelsheim ist berechtigt auch während der Veranstaltung, zur Nachprüfung der Steuerer-
klärung (Steueranmeldung) und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungs- und Auf-
stellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu 
verlangen. 
(2) Die Stadt Langelsheim ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung 
durchzuführen. 
 
(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem von der Stadt 
Langelsheim Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Veranstaltungs- und Geschäftsräumen zu ge-
statten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen, sowie Räumlichkeiten, Zählwerks-
ausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu ma-
chen. 
 
 

§ 16 
Datenverarbeitung 

 
Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuern im Rahmen der Veranlagung nach 
dieser Satzung ist die Erhebung personenbezogener Daten gemäß den §§ 3, 5 Absatz 1 Satz 1, i. V. m. 
§ 6 Absatz 1 und 2 und § 9 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes bei der Stadt Langelsheim - 
Bauamt, Ordnungsamt und Finanzverwaltung - zulässig. Soweit zur Veranlagung zu Steuern nach dieser 
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Satzung erforderlich, dürfen auch weitere bei den in Satz 1 genannten Datenquellen vorhandene perso-
nenbezogene Daten erhoben werden. Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum 
Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.  
 
 

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG in seiner jeweils gültigen Fassung handelt, 
wer 
 
1.  entgegen § 10 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist abgibt; 

 
2. entgegen § 12 Abs. 1 bis 3 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei Spielgeräten 

nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt; 
 

3. entgegen § 12 Abs. 4 Veranstaltungen nicht 10 Werktage vor Beginn anzeigt; 
 
4. entgegen § 12 Abs. 6 alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, nicht 

entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufbewahrt; 
 
5. entgegen § 13 Abs. 2 und Absatz 3 Satz 1 bei Veranstaltungen, bei denen der Zutritt entgeltlich 

ist, keine Karten ausgibt oder diese vorab der Stadt Langelsheim nicht zur Genehmigung vorge-
legt hat; 
 

6. entgegen § 15 Abs. 3 die ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 18 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten  
 

• die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Langelsheim vom 01. August 2008 - zuletzt geändert 
durch die Erste Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Langelsheim vom 
20. September 2012 –  

• die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Hahausen vom 24. September 2001  

• die Vergnügungssteuersatzung des Flecken Lutter am Barenberge vom 26. September 2001  

• die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Wallmoden vom 27. September 2001  
 
außer Kraft. 
 
Langelsheim, 27.11.2025 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Ingo Henze 
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1. Änderung der Satzung 
über die Erhebung eines Gästebeitrages 

für die Stadtteile Bergstadt Lautenthal und  
Wolfshagen im Harz der Stadt Langelsheim 

(Gästebeitragssatzung) 
 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und des § 10 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S.589) hat der Rat der Stadt Langelsheim in seiner 
Sitzung am 27.11.2025 folgende Änderung der Gästebeitragssatzung beschlossen: 
 
 

I. 
 
 
Die Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages für die Stadtteile Bergstadt Lautenthal und Wolfs-
hagen im Harz der Stadt Langelsheim (Gästebeitragssatzung) vom 28.11.2019 wird wie folgt geändert: 
 

 
§3 

Beitragshöhe 
 
(1) Der Gästebeitrag setzt sich zusammen aus einem Übernachtungsanteil und einen HATIX-abhängi-

gen Beförderungsanteil und wird nach der Dauer des Aufenthalts bemessen. Er beträgt pro Person 
und Tag einschließlich der jeweils gültigen Umsatzsteuer: 
 
1. für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren 1,00 € 
2. ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 2,00 € 

 
Darin enthalten ist ein Anteil zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Einrichtungen, die 
dem Tourismus dienen, und für die zu Zwecken des Tourismus durchgeführten Veranstaltungen 
gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 1und 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
Höhe von 0,70 € bezüglich Ziffer 1. und von 1,70 € bezüglich Ziffer 2. 

 
Mit Einführung des Gästekartensystems HATIX erhöht sich der Satz 3 dargestellte Gästebeitrag 
(Übernachtungsanteil) gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 3 NKAG zur Deckung des Aufwandes für die den 
beitragspflichtigen Personen eingeräumte Möglichkeit, Verkehrsleistungen im öffentlichen Perso-
nennahverkehr kostenlos in Anspruch zu nehmen, auch wenn die Verkehrsleistungen im Rahmen 
eines übergemeindlichen Verkehrsverbunds angeboten werden, für jeden gästebeitragspflichtigen 
Gast um jeweils 0,30 €. 

 
(5) Der Jahresgästebeitrag beträgt pro Person einschließlich der jeweils gültigen Umsatzsteuer das 30-

fache des jeweils geltenden Beitrags nach Absatz 1.: 
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§ 5 
Teilbefreiungen 

 
(1) Die von Trägern der Sozialversicherung, der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge sowie den Ver-

bänden der freien Wohlfahrtspflege entsandten Personen werden auf Antrag nur zu 90 v. H. des 
nach § 3 maßgeblichen Übernachtungsanteils des Gästebeitrags herangezogen, sofern die Aufent-
haltsdauer mindestens 7 Tage beträgt. 

 
(2) Schwerbehinderte, deren Grad der Behinderung weniger als 100 v. H., jedoch mindestens 70 v. H. 

beträgt, werden nur zu 50 v. H. des nach § 3 maßgeblichen Übernachtungsanteils des Gästebeitrags 
herangezogen. 

 
 

II. 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.  
 
 
 
Langelsheim, 27. November 2025 
 
 
Stadt Langelsheim 
        
 
 
 
Ingo Henze 
Bürgermeister 


